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Einfache Anfrage

Arbon 30 Mai 2024

Abläufe bei Baueingaben

In Arbon herrscht nach wie vor rege Bautätigkeit. Für die einen ein

Segen, für die anderen eher ein Fluch. Genau so verhält es sich bei

den Abläufen bei Baueingaben. Die einen haben ein Bauvorhaben,

sie geben das Projekt bei der Stadt ein und halten sich an die

gegebenen Abläufe. Die öffentliche Auflage, die Einsprachefrist, die

Städtische Bearbeitungszeit etc. alles wird bei ihnen eingehalten.

Die anderen haben ein Bauprqjekt, Bauen, feiern Eröffnung und am

gleichen Freitag kann man im Felix unter Baueingaben die Dauer

der Einsprachefrist genau dieses Projektes lesen. Immer wieder

kommt das vor. Daher meine Frage an den zuständigen Stadtrat:

1. Gelten in Arbon bei Baueingaben für alle Bürger die selben

Regeln?

2. Wie kann es sein, dass in Arbon die Eröffnung eines Projektes

noch vor dem Ablauf der gesetzlichen Eingabefrist statt findet?

3. Wer ist in Arbon für die Einhaltung dieser Fristen verantwortlich?

4. Hat die Stadt die Möglichkeit, von sich aus zu handeln wenn

diese klar geregelten Abläufe nicht eingehalten werden?

5. Was kann der betroffene Bürger tun, wenn seine Einspräche in

angegebenen Frist stattfindet, der Bauherr jedoch sein Projekt

bereits schon während dieser Frist eröffnet hat?



Besten Dank für die Beantwortung dieser Fragen.

Reto Gmür Bürger Fraktion Arbon BFA
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